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Externe Kosten der Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft dient vor allem der Versorgung der Bevölkerung mit 
ausreichenden Mengen von Nahrungsmitteln und Rohstoffen zu ange-
messenen Preisen. 

Die Landwirtschaft und die Konsumenten verursachen durch ihr Verhal-
ten externe Effekte, d. h. entweder Folgekosten zu Lasten Dritter, insbe-
sondere der Umwelt, oder sie führen z. B. durch eine Landschafts- und 
Bodenverbesserung zu einem Nutzengewinn, ohne daß die jewei ligen 
Wirkungen in der Preisbildung berücksichtigt werden. 

In erster Linie werden unter externe Effekte nega tive Folgen verstan-
den, wie z. B. die Schädigung der natürlichen Lebensgrundlagen und 
die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen mit dem starken Rück-
gang von Pflanzen- und Tierarten. 

Die in Geld ausgedrückten nega tiven Effekte der Landwirtschaft, die 
nicht in das betriebswirtschaftliche Kalkül der Nahrungsmittelprodu-
zenten und Konsumenten eingehen, sind die externen Kosten der Nah-
rungsmittelversorgung. 

Die Preise für Nahrungsmittel in der Europäischen Union sind z. T. EG-
Marktordnungspreise bzw. politische Preise zur Subventionierung der 
Landwirtschaft, also keine Marktpreise, in denen die externen Kosten 
(in vollem Umfang) berücksichtigt sind. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten vom 5. Juli 1994 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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Zur dauerhaften Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen wäre es 
notwendig, die externen Effekte auch der Nahrungsmittelversorgung zu 
identifizieren und zu quantifizieren, um sie, soweit dies aus unterschied-
lichen Aspekten möglich ist, in die Nahrungsmittelpreise einzube

-

ziehen. 

Umweltschonend produzierte Nahrungsmittel könnten dadurch im Ver-
gleich zu Nahrungsmitteln mit hohen externen Kosten billiger sein. Da 
dies heute genau umgekehrt ist, könnte über die Feststellung und 
Einbeziehung der externen Kosten die Möglichkeit geschaffen werden, 
kostengerechte Preise beim Produzenten und Konsumenten zu bilden. 
Dies würde die ökologisch wie gesundheitspolitisch notwendigen Ver-
haltensänderungen fördern. 

Vorbemerkung 

Nach Auffassung der Bundesregierung kommt der verursacherge-
rechten Berücksichtigung der Kosten der Umweltnutzung auch in 

der Landwirtschaft eine zunehmend wich tigere Rolle zu. Noch 
finden bestimmte, mit landwirtschaftlichen Aktivitäten verbun-
dene Kostenelemente keinen ausreichenden Niederschlag im Kal-
kül der Landwirte. Diese Kosten verursachen hingegen bei Dritten 
bzw. bei der Allgemeinheit Kosten in Gestalt einer verringerten 
Verfügbarkeit materieller und immaterieller Güter und damit 

einen Nutzenentgang. Sie werden damit zu „externen Kosten", 
die ohne Berücksichtigung bei der einzelbetrieblichen Entschei-
dungsfindung langfristig falsche Signale für die Umwelt- und 

Ressourceninanspruchnahme setzen. 

Die Landwirtschaft ist einer der Wirtschaftssektoren, die neben im 

einzelnen noch auszuführenden nega tiven auch positive externe 
Effekte verursachen. Zu den positiven externen Effekten zählen 
insbesondere die Gestaltung und Pflege einer vielfältigen Kultur-
landschaft. Aber auch dadurch, daß die Landwirtschaft auf den 
Nutzflächen über die Atmosphäre bestimmte Schadstoffe auf-
nimmt und neutralisiert, die von anderen Wirtschaftssektoren 

emittiert werden, stiftet die Landwirtschaft gesellschaftlichen 
Nutzen. Hinzu kommen positive Klimaeffekte durch das CO 2

-Minderungspotential bei der Verwendung nachwachsender Roh-

stoffe. Positive externe Effekte sind auch die Ernährungssiche-
rung in Krisenzeiten und die von  weiten  Teilen der Bevölkerung 
positiv eingeschätzte Rolle der Landwirtschaft im Sozialgefüge 
ländlicher Räume. Für eine Abschätzung des Verhältnisses von 
externen Kosten zu externem Nutzen der Landwirtschaft liegen 
keine ausreichend gesicherten Informationen vor. 

Die Bundesregierung wird vor diesem Hintergrund im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten verstärkt auf die Erfassung, Quantifizierung 

und Bewertung externer Effekte der Landwirtschaft hinwirken, 
um die Rahmenbedingungen so setzen zu können, daß sowohl die 

negativen externen Effekte wie auch die positiven externen 
Effekte zukünftig vermehrt Berücksichtigung bei einzelbetrieb-

lichen Entscheidungen finden. 

So klar damit die agrarumweltpolitische Zielsetzung zu umreißen 
ist, so gering ist auf der anderen Seite der Erkenntnisstand über 
die Höhe der externen Kosten und ihre genaue Zuordnung. Ihre 
direkte Messung und Bewertung stößt auf schwer bis nicht lösbare 
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Probleme. So ist bereits die Erfassung und Quantifizierung von 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen eine äußerst komplexe, in 
vielen Fällen nicht zu leistende Aufgabe, weil bei Produktionspro-
zessen in der Natur eine große Vielfalt von Einflußfaktoren mit 
gegenseitiger Abhängigkeit bei den Produktionsprozessen zu 
berücksichtigen ist. Große Probleme bereitet auch die monetäre 
Bewertung von Umweltbelastungen. Die Bewertung ist in der 

Praxis um so schwieriger, je größer das Ausmaß der betrachteten 
Umweltbelastungen ist und je weiter die (potentiellen) Schädi-
gungen in die Zukunft reichen. Insbesondere überregionale 
Umweltprobleme (Treibhauseffekt, z. T. Artensterben) entziehen 
sich weitgehend einer objektiven Monetarisierung. Zur Bewer-
tungsproblematik wird im übrigen auf die Antwort der Bundesre-
gierung zur Kleinen Anfrage „Versteckte und vergessene Kosten" 

(Drucksache 12/7021) hingewiesen. 

Aufgrund der Probleme der direkten Quantifizierung externer 
Effekte wird meistens auf indirekte Methoden ausgewichen. Dazu 
zählen insbesondere die Ermittlung der mit der vorbeugenden 
Verminderung negativer externer Effekte verbundenen Kosten 
der Schadensvermeidung und die Ermittlung der Kosten der 
Schadensbeseitigung bereits eingetretener negativer Umweltwir-

kungen. 

Für einige Aspekte landwirtschaftlich mitverursachter Umweltbe-
lastungen sind Schätzungen der Vermeidungs- oder Beseiti-
gungskosten für das Bundesgebiet oder für einzelne Regionen 
durchgeführt worden. Sie erlauben allerdings im allgemeinen 
keine Isolierung der speziell durch die Landwirtschaft und unter-
schiedliche Bewirtschaftungssysteme verursachten Kosten. 

Um „externe Kosten" näher zu bestimmen, aber auch um die mit 
der Erfassung verbundenen methodischen Probleme zu untersu-
chen, hat die Bundesregierung in der jüngeren Vergangenheit 

mehrere Forschungsvorhaben vergeben. 

Unter anderem hat das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit im Jahre 1986 das Forschungs-
schwerpunktprogramm „Kosten der Umweltverschmutzung/Nut-
zen des Umweltschutzes" (Mittelansatz über 3,5 Mio. DM) einge-
leitet, an dem rund 70 Naturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler 

und Wirtschaftswissenschaftler mitwirkten. Die im Rahmen des 
Programms erstellten zehn Einzelstudien wurden vom Umwelt-

bundesamt veröffentlicht. Anhaltspunkte über die Größen-
ordnung der externen Kosten der Landwirtschaft liefern insbeson-
dere drei der zehn Einzelvorhaben des Forschungsschwerpunkt-

programms: 

— „Der Einfluß der Gewässerverschmutzung auf die Kosten der 

Trink- und Brauchwasserversorgung", 

— „Volkswirtschaftliche Verluste durch Bodenbelastung", 

— „Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Arten- und Biotop-

schwundes " . 

Eine wesentliche Aufgabe der Ressortforschung des Bundesmini

-

steriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten besteht da rin, 

die wissenschaftlichen Grundlagen einer umweltverträglicheren 

 



Drucksache 12/8236 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Agrarproduktion zu erarbeiten. In diesem Rahmen befaßt sich 
insbesondere die Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in 
Braunschweig-Völkenrode (FAL) mit Problemen der Erfassung, 
Quantifizierung und Bewertung externer Effekte. 

Auf dem Wege zu einer umweltverträglicheren Landwirtschaft 
sind in den vergangenen Jahren bedeutsame Fortschritte erzielt 
worden. Die Statistiken des Handelsdüngerverbrauchs zeigen in 
den letzten Jahren eine rückläufige Tendenz. Der Rückgang 
beträgt im früheren Bundesgebiet in den letzten fünf Jahren bei 
Stickstoff rund 320 000 t (20 %), bei Phosphat rund 280 000 t (41 %) 
und bei Kali rund 290 000 t (34 %). Nach Schätzungen wird die 
rückläufige Entwicklung unter Einbeziehung der neuen Bundes-
länder deutlich verstärkt. Der Rückgang beträgt für die Bundes-
republik Deutschland bei Stickstoff etwa 700 000 t (30 %), bei 
Phosphat etwa 580 000 t (55 %) und bei Kali etwa 750 000 t (50 %) 
gegenüber dem Jahr 1987/88. Ebenfalls rückläufig ist der Einsatz 
von chemischen Pflanzenschutzmitteln. Diese Tendenzen sind 
zum einen die Folge einer verbesserten Beratung, die verstärkt 
auf eine pflanzenbedarfsorientierte Düngung und auf die Anwen-
dung des integrierten Pflanzenschutzes hingewirkt hat. Aber auch 
die nationale und die Gemeinsame Agrarpolitik haben u. a. über 
Flächenstillegungs- und Extensivierungsprogramme dazu beige-
tragen. 

Es ist davon auszugehen, daß der Einsatz der genannten Betriebs-
mittel auch künftig rückläufig sein wird. Die 1992 beschlossene 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik schafft dazu über den 
teilweisen Ersatz der Marktpreisstützung durch weitgehend pro-
duktionsunabhängige Beihilfen, durch die verstärkte Anwendung 
der Flächenstillegung und durch die flankierenden Maßnahmen 
zur Förderung umweltverträglicher Produktionsverfahren zusätz-
liche Anreize. 

1. Welche externen Effekte sieht die Bundesregierung bei der Nah-
rungsmittelversorgung der Bevölkerung in der Bundesrepublik 
Deutschland durch 

eine intensive, mit Agrochemikalien betriebene, spezialisierte 
Landwirtschaft in Deutschland; 

eine extensive, nach den Grundsätzen des integ rierten Pflan-
zenschutzes in Mischbetrieben bet riebene Landwirtschaft in 
Deutschland; 

einen ökologischen Landbau in Deutschland; 

die Landwirtschaft in anderen Ländern der Europäischen Union 
und anderen Industrieländern wie USA und Kanada; 

die Landwirtschaft in Entwicklungslände rn? 

Die Gleichsetzung von intensiven Bet rieben mit spezialisierter 
Landwirtschaft und von extensiven und ökologischen Bet rieben 
mit dem Begriff „Mischbetrieb " ist irreführend. So gibt es gerade 
bei Familienbetrieben mit geringer Flächenausstattung und hoher 
Intensität aufgrund der Viehhaltung viele Gemischtbetriebe im 
Sinne der landwirtschaftlichen Betriebssystematik. Andererseits 
sind gerade in Nordostdeutschland häufig spezialisierte Markt-
fruchtbetriebe anzutreffen, die extensiv oder auch ökologisch 
bewirtschaftet werden. 
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Auch die Gleichsetzung von „extensiv" als nach den Grundsätzen 

des integrierten Landbaus wirtschaftend ist problematisch: z. B. 

sind alle Betriebe nach § 6 des Pflanzenschutzgesetzes gehalten, 

die Prinzipien des integrierten Pflanzenschutzes zu berücksich-

tigen. Der integrierte Pflanzenschutz entspricht der „guten fach-

lichen Praxis" in ihrer besten Form. 

Die Nahrungsmittelversorgung ist sowohl mit positiven wie auch 

mit negativen externen Effekten verbunden. Im Hinblick auf die 

positiven externen Effekte der heimischen Agrarproduktion wird 

auf die Vorbemerkungen verwiesen. 

Die nachfolgend dargestellten negativen externen Effekte können 

prinzipiell bei intensiver, extensiver oder ökologischer Bewirt-

schaftung auftreten. Lediglich die Belastungen durch Pflanzen-

schutzmittel können beim ökologischen Landbau nicht auftreten. 

Folgende negative externe Effekte der Landwirtschaft sind mög-

lich (siehe auch zusammenfassende Übersicht) : 

a) Gewässerbelastung 

Belastungen der Gewässer durch die Landwirtschaft sind vor-

wiegend auf Einträge von Phosphat, Nitrat und bestimmten 

Pflanzenschutzmitteln zurückzuführen. Dabei werden durch 

Phosphat im wesentlichen die Oberflächengewässer, durch 

Nitrat und bestimmte Pflanzenschutzmittel hauptsächlich das 

Grundwasser belastet. Die Größe der Belastung ist stark von 

den jeweiligen Standortverhältnissen (Klima, Morphologie, 

Untergrundverhältnisse u. ä.) abhängig. 

Das Umweltbundesamt hat in seinem Bericht „Stoffliche Bela-

stung der Gewässer durch die Landwirtschaft und Maßnahmen 

zu ihrer Verringerung" (1994) die verfügbaren Daten ausge-

wertet. Danach sind die Nährstoffgehalte in den deutschen 

Flüssen und Seen in den letzten 30 bis 40 Jahren deutlich 

gestiegen. So stiegen z. B. an der Meßstelle Bimmen/Lobith am 

Rhein an der deutsch/niederländischen Grenze die Konzentra-

tionen von Nitrat auf das Sechsfache, von Ammonium auf das 

Siebenfache und von Phosphat auf das Achtfache. Allerdings 

liegt die Ursache hierfür nicht allein in der Landwirtschaft, 

sondern ebenfalls bei der Abwassereinleitung. Durch verbes-

serte Abwasserbehandlung haben die Ammoniumgehalte wie-

der den Stand Ende der 40er Jahre erreicht. Die Phosphatge-

halte konnten vor allem durch den Ersatz der Waschmittelphos-

phate deutlich verringert werden. Ein Absinken der Nitratge-

halte, die überwiegend durch Einträge aus der Landwirtschaft 

verursacht werden, ist dagegen bislang nicht festzustellen. 

Die jährlichen Einträge von Phosphor in die Oberflächenge-

wässer der Bundesrepublik Deutschland betrugen 1987/89 

etwa 90 000 t, davon, stammten etwa 40 % aus der Landwirt-

schaft. Beim Stickstoff waren es etwa 1 000 000 t, davon stamm-

ten etwa 55 % aus der Landwirtschaft (Werner, 1994). Während 

Phosphor aus der Landwirtschaft vorwiegend über Abschwem-

mung (Erosion) und Direkteinleitung in die Oberflächengewäs-

ser eingetragen wird, gelangt Stickstoff aus der Landwirtschaft 

zu über 60 % über das Grundwasser dorthin. 
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Über die Grundwasserbelastung durch Nitrat und Pflanzen-
schutzmittel liegen der Bundesregierung keine bundesweiten 
Erhebungen vor. Das Umweltbundesamt führt z. B. an, daß im 

Regierungsbezirk Düsseldorf bei etwa einem Drittel der 72 seit 
1985 geschlossenen bzw. im Planungsstadium aufgegebenen 
Grundwassergewinnungsanlagen die Nitratbelastung ursäch-
lich war, und kommt hinsichtlich der Nitratbelastung allgemein 
zu der Schlußfolgerung, daß der Grenzwert der Trinkwasser-
verordnung in rund 10 % der Rohwasseruntersuchungen im 

Grundwasser überschritten wird. 

Hinsichtlich der Pflanzenschutzmittel führt das Umweltbundes-
amt an, daß gegenwärtig bundesweit noch nicht sicher festge-
stellt werden kann, in welchem Umfang das Grundwasser 
belastet ist, da bundesweit repräsentative Meßprogramme 

fehlen. 

Nach den dem Umweltbundesamt vorliegenden Daten über 
Pflanzenschutzmittelfunde in Gewässern entfallen etwa 70 
der Funde auf die Gruppe der Triazine. 

Eine Quantifizierung der Gewässerbelastung nach der Wirt-
schaftsweise der landwirtschaftlichen Betriebe ist, auch wegen 
der starken Standortabhängigkeit der Stoffeinträge, nur 
bedingt möglich (s. Tabelle auf Seite 8). Allerdings lassen sich 
einige generelle Unterschiede feststellen. 

In spezialisierten Wein-, Obst- und Gemüsebaubetrieben sind 
die Risiken von Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleinträgen 
in Gewässer aufgrund der dort üblichen Intensität von Dün-
gung und chemischem Pflanzenschutz vergleichsweise hoch. 

Bodenerosion kann zum Eintrag von Nährstoffen und Pflanzen-
schutzmitteln in Oberflächengewässer beitragen. Häufigkeit 
und Ausmaß von Bodenerosionen hängen vor allem von den 
Hangneigungen und Expositionen der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche, von Klima, Witterung, von der Bodenart und 
von der Art der Bodennutzung ab. Die Risiken der Bodenero-
sion können durch ackerbauliche Maßnahmen wie z. B. stand-
ortangepaßte Bodenbearbeitungsverfahren, Begrünung etc. 

erheblich eingeschränkt werden. 

Der Übergang zu „integrierten" Bewirtschaftungsmethoden 
mit einer größeren Anzahl von Fruchtfolgegliedern, Düngung 
nach Nährstoffentzug der Pflanzen unter Berücksichtigung der 
mobilisierten Bodennährstoffvorräte sowie mit einem Pflanzen-
schutz nach wirtschaftlichen Schadschwellen und mit Ersatz 
chemischer durch andere (unter anderem mechanische) Be-
kämpfungsverfahren führt zweifellos zu einer deutlichen Redu-
zierung der Risiken einer Gewässerbelastung durch Nährstoffe 
und Pflanzenschutzmittel, vermag sie allerdings aufgrund der 
nicht vorhersehbaren Wirkungen der Witterung nicht völlig 

auszuschließen. 

Der Übergang zu Bewirtschaftungsbedingungen des ökologi-
schen Landbaues entsprechend den Richtlinien der Arbeitsge-
meinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL) beinhaltet nicht nur 
den völligen Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzen-
schutz- und leichtlösliche Düngemittel, sondern auch den weit- 
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gehenden Verzicht auf einen Zukauf von Futtermitteln und 
somit den Zwang zur betriebsinternen Erzeugung von Futter 
und Dünger. Allerdings läßt sich die Möglichkeit einer Aus-
waschung von Nährstoffen aus organischem Dünger und Ern-
terückständen, insbesondere bei Leguminosenanbau, nicht 
gänzlich ausschließen. Beim ökologischen Landbau ist das 
Risiko der Bodenerosion insofern geringer, als hier der Anteil 
spätdeckender Reihenfrüchte mit relativ höherem Erosions-
potential an der Ackerfläche (Mais, Zuckerrüben) im allgemei-
nen niedriger ist als in spezialisierten Betrieben mit intensiver 
Wirtschaftsweise. 

b) Bodenbelastungen 

— Bodenbelastungen durch Schadstoffeinträge 

Organische und anorganische Schadstoffe können z. B. über 
die Zufuhr von Siedlungsabfällen (Klärschlämme, Kompost 
u. a.) und bestimmter Dünge- und Pflanzenschutzmittel in 
landwirtschaftlich genutzte Böden gelangen. Die Funktions-
fähigkeit des Bodens kann dadurch beeinträchtigt werden, 
wobei für Klärschlämme, die landwirtschaftlich verwertet 
werden, nach der Klärschlamm-Verordnung nach derzeiti-
gem wissenschaftlichen Erkenntnisstand sichere Grenz-
werte für Schwermetalle und einige organische Schadstoffe 
gelten. Beim ökologischen Landbau ist die Verwendung von 
Siedlungsabfällen als Düngemittel ausgeschlossen, bei 
„integrierten" Bewirtschaftungsmethoden, wenn überhaupt, 
nur in geringen Mengen üblich. 

Bodenverdichtungen 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Ausmaß von Bodenverdich-
tungen hängen unter anderem ab von der Bodenart, der 
Witterung und der Art der Bodenbearbeitung. Der Einsatz 
leistungsfähigerer und damit meist schwerer Fahrzeuge und 
Maschinen in den landwirtschaftlichen Bet rieben hat die 
Risiken von Bodenverdichtungen erhöht; allerdings kann 
ihnen durch die Wahl der Bodenbearbeitungsverfahren ent-
gegengewirkt werden. Die Intensität der Düngung und des 
Pflanzenschutzes weist eine direkte Beziehung zur Häufig-
keit des Befahrens auf; allerdings wird bei „integ rierter" 
Wirtschaftsweise und beim ökologischen Landbau der Ein-
satz der Pflanzenschutzspritze zumindest teilweise durch 
den mechanischer Unkrautbekämpfungsverfahren ersetzt. 
Die Befahrenshäufigkeit nimmt deshalb nicht im gleichen 
Maße ab. 

Bodenerosion 

Bodenerosion kann zur nachhaltigen Verminderung der 
Ertragsfähigkeit der Böden beitragen. Zu den Bestimmungs-
gründen des Ausmaßes der Bodenerosion und zu den Maß-
nahmen zur Verhinderung der Bodenerosion wird auf a) 
verwiesen. 

c) Luftbelastungen 

Die Landwirtschaft trägt durch Emission von Schadgasen (NH3 , 

N2O, CH4 , CO2), Stäuben und ggf. durch Abdrift und Verdun- 
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stung bestimmter Pflanzenschutzmittel zu Luftbelastungen bei. 
Vorrangige Quelle für Schadgasemissionen aus der Landwirt-
schaft ist die Tierhaltung. Der Umfang der Tierhaltung und die 
Tierbesatzdichte bilden deshalb die wichtigsten Bestimmungs-
gründe für das Ausmaß entsprechender Einträge in die Atmo-
sphäre. Durch extensive Bewirtschaftungsformen mit geringem 
Viehbesatz, durch entsprechende Lagerung, Aufbereitung und 
Ausbringungstechnik der Gülle sowie durch Fütterung und 

züchterische Maßnahmen kann die Schadgasbelastung der 
Atmosphäre entsprechend verringert werden. 

d) Biotop- und Artengefährdung 

— Biotop- und Artengefährdung durch Stoffeinträge in die 

Umwelt 

Düngung und chemischer Pflanzenschutz können über 
Stoffeinträge in die Umwelt den Bestand naturnaher Biotope 
und die Lebensbedingungen wildlebender Pflanzen- und 
Tierarten deutlich verändern. Betroffen hiervon sind insbe-
sondere an nährstoffarme Magerstandorte angepaßte Pflan-
zenarten. Entsprechende Gefährdungen werden auch durch 
eine Reduzierung der Düngungsintensität nicht verringert, 
da selbst das im ökologischen Landbau übliche Düngungs-
niveau oberhalb dessen liegt, was diese Pflanzen der Mager-
standorte vertragen. Schon die atmosphärischen Stickstoff-
einträge (20 bis 40 kg N je ha und Jahr) sind für diese 
Pflanzengesellschaften bedenklich. 

— Biotop- und Artengefährdung durch Eingriffe in den Was-
serhaushalt 

Die Entwässerung von feuchten Standorten und die Bewäs-
serung von sehr trockenen Standorten haben Feucht- bzw. 
Trockenbiotope derart verändert, daß an diese Standorte 
angepaßte Pflanzen- und Tierarten meist keine Lebens-
grundlage mehr haben. Für die Bundesrepublik Deutsch-
land war hier vor allem die traditionelle Entwässerung 
feuchter Regionen bedeutsam. 

— Biotop- und Artengefährdung durch Änderung der Land-
schafts- und Anbaustrukturen 

Die Beseitigung von Feldgehölzen, Hecken und Tümpeln 
sowie die Beseitigung oder Verkleinerung von Feldrainen 
und unbefestigten Feldwegen haben zwar die Bewirtschaf-
tung erleichtert, haben aber die Lebensräume wildlebender 
Pflanzen und Tiere erheblich eingeschränkt und damit zu 
ihrer Gefährdung beigetragen. Derartige Maßnahmen sind 
allerdings bei Einhaltung der derzeit geltenden rechtlichen 
Vorgaben weitgehend ausgeschlossen. 

Mit der Zahl der Fruchtfolgeglieder steigt im allgemeinen 
die Vielfalt der Begleitflora und -fauna. Mit dem Übergang 
zu „integ rierten" Verfahren des Pflanzenschutzes wachsen 
die Überlebenschancen wildlebender Pflanzen- und Tierar-
ten tendenziell. „Integrierte" Wirtschaftsweisen und der 
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ökologische Landbau weisen insofern etwas günstigere 
Bedingungen für die Biotop- und Artenerhaltung in land-
wirtschaftlich genutzten Ökosystemen auf. 

e) Veränderungen des Landschaftsbildes 

Agrarstrukturelle Änderungen, wie die in der Vergangenheit 
teilweise erfolgte Beseitigung von prägenden Landschaftsele-
menten, haben einen negativen Einfluß auf das Landschafts-
bild ausgeübt. Derartige Maßnahmen sind allerdings bei Ein-
haltung der derzeit geltenden rechtlichen Vorgaben weitge-
hend ausgeschlossen. In der Regel dürften die positiven Ein-
flüsse der Landwirtschaft auf das Landschaftsbild überwiegen. 
Durch eine weithin vielfältige Nutzung und die Offenhaltung 
der Landschaft trägt die Landwirtschaft zu einem hohen Erleb-
niswert der Landschaft bei. 

Zu den angesprochenen internationalen Aspekten der Frage wird 
auf die Antworten zu den Fragen 3 und 7 verwiesen. 
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Negative externe Effekte der Agrarproduktion in Abhängigkeit von der Bewirtschaftungsweise') 

negative externe Effekte intensive Land- extensive Land- ökologischer 
bewirtschaftung 2) bewirtschaftung 3) Landbau4 ) 

Beeinträchtigung, Verkleinerung, war mit der Intensivie- Landschaftselemente 
Zersplitterung bzw. Beseitigung natur- rung verbunden werden häufig für 
betonter Biotope wie Oberflächenge- „Nützlinge" benötigt 

wässer 

Beeinträchtigung von Wildkräutern und gegeben Bekämfung erfolgt Bekämpfungsmöglich- 
-tieren weniger radikal keit eingeschränkt 

Gefährdung der Grundwasserqualität 
durch 
— Eintrag von Nitrat gegeben nicht völlig vermeidbar nicht völlig vermeidbar 

— Eintrag chemischer Pflanzenschutz- gegeben vermindert nicht gegeben 

mittel 

Gefährdung des Bodens durch 
— Bodenverdichtung häufig durch häufigeres Befahren möglicherweise erhöht 

— Wassererosion möglich durch geringe Bearbeitungsintensität vermindert 

— Winderosion möglich durch stärker gegliederte Landschaft häufig 
vermindert 

— stoffliche Belastung durch Akkumula- 
tion von mit Betriebsmitteln zuge- 
führten 
= Schwermetallen zumeist unbedenklich vermindert weitgehend vermeidbar 

= Rückständen chem. Pflanzenschutz- gegeben vermindert nicht gegeben 

mittel 

Belastung von Oberflächengewässern 
durch 
— nährstoffreiche Dränwässer gegeben vermindert vermindert 

— Bodenabschwemmungen gegeben teilweise vermindert deutlich vermindert 

— Pflanzenschutzmittel gegeben vermindert nicht gegeben 

Belastung der Luft durch 
— Stäube Belastungen verglichen mit anderen Sektoren gering 
— Gase 
Ammoniak (NH3) entsprechend der Konzentration der Tierhaltung 
Lachgas (N20) gegeben vermindert vermindert 

Methan (CH4) entsprechend der Konzentration der Haltung von Wiederkäuern 

Kohlendioxid (CO2) überwiegend durch Verbrennung fossiler Energieträger 
— Abdrift chemischer Pflanzen- gegeben vermindert nicht gegeben 

schutzmittel 

Energieeinsatz je dt Ertrag durch 
— Dünger vergleichsweise hoch vergleichsweise hoch vermindert 

— Treibstoffe, elektrische Energie usw. kaum Unterschiede 

1) In Anlehnung an Untersuchungen der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL). 

2) Eine Landwirtschaft mit dreigliedrigen Fruchtfolgen, wendender Bodenbearbeitung und einer intensiven Düngung sowie 
einem intensiven Pflanzenschutz. 

3) Eine Landwirtschaft mit viergliedrigen Fruchtfolgen mit in der Regel pflugloser Bodenbearbeitung, einer um 25 % 
gegenüber den Anbauempfehlungen verminderten Stickstoffdüngung für die einzelnen Früchte bzw. einer um 40 % 
verminderten Stickstoffdüngung im Durchschnitt der Rotation und einem durch Berücksichtigung von Bekämpfungsschwel-
len um etwa 50 % reduzierten chemischen Pflanzenschutz mit Pflanzenschutzmitteln, deren Einsatz auch in Wasserschutz-
gebieten erlaubt ist. Der Pfanzenschutz erfolgt weitgehend mit mechanischer Bekämpfung der Ackerbegleitflora. Weitere 
Kennzeichen sind Anbau von Sortenmischungen, Veränderungen der Saatzeit und -stärke sowie der Reihenweite und 
Anlage von 3 m breiten Ackerrandstreifen. 

4) Eine Landwirtschaft entsprechend den Richtlinien der Verbände des ökologischen Landbaus. 
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2. Wie hoch sind die negativen Effekte, und welche externen Kosten 
der Nahrungsmittelversorgung entstehen durch die unter Frage 1 
genannten unterschiedlichen Produktionsmethoden, die jeweiligen 
Standorte und die unterschiedlichen Transportwege und Entfer-
nungen? 

Der Bundesregierung liegen aufgrund der in den Vorbemerkun-

gen geschilderten Probleme der Messung und Bewertung von 
Umweltwirkungen nur zu einzelnen Aspekten der externen 
Kosten der Nahrungsmittelversorgung Informationen vor. Zu den 
internationalen Aspekten externer Kosten der Nahrungsmittelver-
sorgung wird auf die Antworten zu den Fragen 3 und 7 verwiesen. 

a), Gewässerbelastungen 

Eine umfassende Untersuchung der Einflüsse der Gewässer-
verschmutzung auf die Kosten der öffentlichen Wasserversor-
gung im früheren Bundesgebiet wurde vom Umweltbundesamt 
in Auftrag gegeben (Winje und Mitarbeiter, 1991). Die Studie 
hatte das Ziel, die Kosten abzuschätzen, die durch die Ver-
schmutzung der Gewässer bei der öffentlichen Trinkwasser-
versorgung und bei der industriellen Brauchwasserversorgung 
entstehen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, daß bei einem 
Einsatz von Stickstoff und Pflanzenschutzmitteln auf der Basis 
des Jahres 1983 in der Landwirtschaft mit Gesamtkosten für die 
Beseitigung anthropogener Belastungen des Rohwassers in 
Höhe von 1,7 bis 3,4 Mrd. DM jährlich gerechnet werden muß. 
Die Folgen von Gewässerbelastungen für Freizeit und Erho-
lung, für die Fischwirtschaft und für natürliche Ökosysteme 
sowie Schäden an möglichen künftigen Rohwasserpotentialen 
bleiben dabei unberücksichtigt. Da die Ergebnisse stark von 
den unterstellten Annahmen abhängen, werden zur Zeit ergän-
zende Untersuchungen im Auftrag des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durchgeführt. 

b) Artenvielfalt/Naturschutz 

Hampicke u. a. haben 1991 in einer Studie den Versuch unter-
genommen, die Kosten der Schadensvermeidung im Bereich 
des Artenschutzes zu quantifizieren. In der Studie wurde ein 
Bündel von Entwicklungszielen für den Naturschutz unterstellt. 
Zu dessen Umsetzung wurden zwei Szenarien gebildet. Dabei 
wurde im ersten Fall angenommen, daß 2,4 Mio. ha bzw. 10 

und im zweiten Fall 3,4 Mio. ha bzw. 14 % jeweils der Gesamt-
fläche des früheren Bundesgebietes Bewirtschaftungsauflagen 
zur Sicherung und Neuentwicklung von Biotopen für gefähr-
dete Pflanzen- und Tierarten unterstellt werden. Die Autoren 
kommen in überschlägigen Kalkulationen zu dem Ergebnis, 

daß beim Szenario 1 jährlich etwa 1,6 Mrd. DM und beim 
Szenario 2 jährlich etwa 2,5 Mrd. DM als Einkommenseinbußen 

der Land- und Forstwirtschaft entstehen würden. 

Zur Abschätzung des Nutzens, den die Maßnahmen zum 
Arten- und Biotopschutz stiften, wurde eine Methode zur 
Ermittlung der Zahlungsbereitschaft verwendet. Bei der 
Anwendung dieser Methode treten zwar eine Reihe methodi-
scher Probleme auf, sie ist jedoch geeignet, die Wertschätzung 
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der Bevölkerung von Naturschutzmaßnahmen grob abzuschät-
zen und damit die Grundlage für eine ökonomische Bewertung 
des Naturschutzes zu liefern. Die auf diese Art ermittelten 
Werte können auch als Kosten der Schadensvermeidung 
betrachtet werden. Nach vorsichtigen Schätzungen der Auto-
ren der Studie bewegt sich die Zahlungsbereitschaft der Bevöl-
kerung im früheren Bundesgebiet für Naturschutzmaßnahmen 
zwischen 3 Mrd. DM und 7,5 Mrd. DM pro Jahr. 

c) Bodenerosion 

Insbesondere wegen möglicher Langzeitschäden erscheint die 
Quantifizierung des gesellschaftlichen Nutzens von Maßnah-

men zur Verminderung der Bodenerosion kaum möglich. In 
Studien zu den ökonomischen Aspekten von Schäden durch 
Bodenerosion und von Vorbeugungsmaßnahmen werden 
daher tolerierbare Bodenabtragswerte vorgegeben und die 
Kosten der dazu notwendigen betrieblichen Maßnahmen 
ermittelt (Schmidtlein und Heissenhuber, 1991; Jarosch und 
Zeddies, 1991). Die anhand von Modellkalkulationen ermittel-

ten einzelbetrieblichen Kosten des Erosionsschutzes lassen 
eine Hochrechnung der Kosten des Erosionsschutzes für 
Deutschland allerdings nicht zu. 

d) Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsweisen 

Zur umfassenden Quantifizierung externer Effekte in Abhän-

gigkeit von der Bewirtschaftungsweise liegen der Bundes-
regierung keine Informationen vor. In einer Studie, die von der 
Fördergemeinschaft Integrierter Pflanzenbau e. V. angeregt 
und unterstützt wurde, wurden hohe Gesamtwohlfahrtsver-
luste einer Verminderung des Einsatzes mineralischer Dünge-
mittel und chemischer Pflanzenschutzmittel in der Landwirt-
schaft berechnet (Brockmeier, Ko und Schmitz, 1993). Aller-
dings wurden dem nicht die negativen externen Effekte der 
Agrarproduktion auf dem bisherigen Intensitätsniveau und die 
mit einer Verminderung der Bewirtschaftungsintensität ver-
bundene Verringerung negativer externer Effekte gegenüber-
gestellt, so daß die ausgewiesenen Wohlfahrtseffekte nicht 
vollständig erfaßt sind. 

3. Wie groß ist der Energieeinsatz bei den unterschiedlichen Formen 
der Nahrungsmittelversorgung (siehe Frage 1)? 

Wie hoch sind die dabei entstehenden externen Kosten? 

Es wird davon ausgegangen, daß die Frage auf den Verbrauch 
fossiler Energieträger abzielt. Der Bedarf an fossiler Energie in 
Abhängigkeit vom Produktionsstandort und von der Bewirtschaf-
tungsweise ist in der nachfolgenden Tabelle am Beispiel der 
Weizenversorgung dargestellt. Es handelt sich dabei um über-
schlägige Beispielsrechnungen der Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig-Völkenrode. 
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Danach steigt der Energiebedarf je ha mit zunehmender Intensität 
der Bewirtschaftung, vor allem aufgrund zunehmenden Dünge-
und Pflanzenschutzmitteleinsatzes, an. Bezogen auf eine Tonne 
Weizen fallen die Unterschiede hingegen nur noch vergleichs-
weise gering aus. 

Darüber hinaus besteht eine starke Abhängigkeit des Energiebe-
darfs von den Besonderheiten des Produktionsstandortes. So 
beeinflußt das Klima den Trocknungsbedarf. Die Entfernungen zu 
den Nachfragezentren, aber auch zu den Wasserstraßen, haben 
Rückwirkungen auf die Transportaufwendungen. Der Weizen-
import aus den USA beispielsweise erfordert je Tonne Weizen 
aufgrund der langen Transportwege zu Lande und auf dem See-
weg einen höheren Energieeinsatz als die Versorgung mit heimi-
schem Getreide. Demgegenüber ist der Energiebedarf bei der 
Erzeugung in den USA vergleichsweise geringer. 

Über die Höhe der externen Kosten des Energieeinsatzes in der 
Landwirtschaft liegen der Bundesregierung keine Informationen 
vor. 

Verbrauch fossiler Energieträger bei verschiedenen Alternativen 
der Versorgung mit Brotgetreide (Weizen) 

(überschlägige Beispielsrechnungen der Bundesforschungsanstalt 
für Landwirtschaft [FAL]) 

Produktionsstandort 

Anbau-Varianten intensiv 

Deutschland 

reduziert ökologisch 

USA 

(Durch

-

schnitt) 

je ha Anbaufläche 

Ertrag dt 60 52 38 46 
Dieselkraftstoff 1 188 165 132 119 
Dünger + PSM1 ) Ö12 ) 215 161 11 120 

je t Weizen 

Dieselkraftstoff 012 ) 31 32 35 26 
Dünger + PSM1 ) Öle ) 36 31 3 27 
Trockn. + Lagerung 012 ) 12 10 8 4 
Summe Produktion 012 ) 79 73 46 57 

Transport Öle ) 3 3 3 35 

Summe 
Prod. + Transport 012) 82 76 49 92 

1) PSM = Pflanzenschutzmittel. 

2) Öl = Öläquivalent. 
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4. In welchem Umfang entstehen exte rne Kosten bei der Nahrungs-
mittelversorgung durch die 

— schädlichen Einwirkungen und Belastungen der Gewässer mit 
Folgekosten bei der Trinkwasserversorgung; 

schädlichen Bodenbelastungen und Bodenveränderungen; 

Verminderung der Artenvielfalt und Zerstörung oder Verände-
rung natürlicher Lebensräume und von Landschaften mit Folge-
wirkungen für Freizeit und Tourismus; 

Luftbelastungen (Pestizide, Stickstoff, Ammoniak); 

— Transporte mit Flugzeug, Kraftfahrzeug oder Schiff; 

— Gesundheitsschäden infolge von minderwertigen, schadstoffbe-
lasteten Nahrungsmitteln und Trinkwasser? 

Untersuchungen zu den externen Kosten der Nahrungsmittelver-
sorgung hinsichtlich der Luftbelastungen sind der Bundesregie-

rung nicht bekannt. 

Auf die Problematik externer Effekte bei Transporten ist die 
Bundesregierung in der Antwort zur Kleinen Anfrage „Externe 
Kosten des motorisierten Straßenverkehrs" (Drucksache 12/7038) 
eingegangen. Zu den externen Kosten von Transporten in der Luft 

und auf dem Wasser liegen keine Informationen vor. 

Eine Gefährdung der Gesundheit des Verbrauchers durch den 
Verzehr von in der Bundesrepublik Deutschland rechtmäßig im 
Verkehr befindlichen Lebensmitteln ist aufgrund der Datenlage 
der Ernährungsberichte nicht zu erkennen. Die als Schadstoffe in 
Lebensmitteln nachzuweisenden Substanzen sind in so geringen 
Mengen vorhanden, daß eine biologische Wirkung unwahr-
scheinlich ist. Soweit bei einzelnen Lebensmitteln von der 
Lebensmittelüberwachung der Länder Rückstände von Schadstof-
fen festgestellt werden, wird deren Ursachen nachgegangen. Die 
Wirtschaftskreise werden regelmäßig unterrichtet und auf die 
Wahrnehmung ihrer Sorgfaltspflicht hingewiesen. Sofern bei im-
portierten Lebensmitteln Verstöße gegen die in der Bundesrepu-
blik Deutschland erlassenen Rechtsvorschriften erfolgen, werden 
die Herkunftsstaaten auf die Notwendigkeit der Einhaltung dieser 
Vorschriften hingewiesen. Alle am Markt befindlichen Lebens-
mittel müssen den geltenden Rechtsvorschriften genügen und 
dürfen nicht gesundheitlich bedenklich sein. Von daher entstehen 
keine externen Kosten. Dies gilt auch für das von der öffentlichen 

Wasserversorgung abgegebene Trinkwasser. 

Im übrigen wird zur Quantifizierung der hier genannten externen 
Effekte auf die Antwort zur Frage 2 verwiesen. 

5. Wie hoch schätzt die Bundesregierung den Anteil landwirtschaft-
lich bedingter Emissionen 

an der Nitrat-/Sulfatproblematik im Grundwasser; 

an der Hydrophierung naturnaher Öko-Systeme; 

an der Versauerung naturnaher terrestrischer und aquatischer 
Öko-Systeme; 

an den Klimaveränderungen; 

am Artenrückgang, 

und wie hoch bewertet sie die jeweiligen externen Effekte? 
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— Nitrat-/Sulfatproblematik im Grundwasser 

Nitratbelastungen des Grundwassers sind überwiegend auf die 
landwirtschaftliche Bodennutzung zurückzuführen. Verläßli-
che quantitative Angaben liegen der Bundesregierung hierzu 
nicht vor. 

Sofern im Boden und Sickerwasser Denitrifikationsvorgänge 
erfolgen, die das Nitrat zu gasförmigem Stickstoff abbauen, 
können ggf. vorhandene Eisensulfide die Denitrifikation weiter 

fördern. Dabei wird Sulfat gebildet. Der Bundesregierung sind 
nur Einzelfälle bekannt, wo es aufgrund landwirtschaftlicher 
Aktivitäten in einem Wasserwerk zu einem Sulfatproblem 
gekommen ist. 

— Hypertrophierung naturnaher Ökosysteme 

Die atmosphärischen N-Einträge in naturnahe terrestrische 
oder aquatische Ökosysteme Westeuropas übersteigen nach 
bisher vorliegenden Schätzungen (Isermann, 1993) die Höhe 

der als tolerierbar angesehenen Einträge etwa um das Zwei-
bis Zehnfache. An der Entstehung dieser Einträge ist auch die 
Landwirtschaft beteiligt. Ihr Anteil an der Freisetzung von 
Stickstoff in die Atmosphäre liegt nach Isermann bei etwa 40 %. 
Davon stammen über 90 % der Ammoniakstickstoffemissionen 

aus landwirtschaftlichen Quellen - insbesondere aus der Tier-
haltung. 

Die Nährstoffeinträge in die Binnengewässer Deutschlands, zu 

denen auch die Landwirtschaft beiträgt (siehe Antwort zur 
Frage 1), bewirken in den Binnenseen und rückgestauten Flüs-

sen sowie in Nord- und Ostsee verstärktes Algenwachstum, 
was je nach Ausmaß und Gewässer Sauerstoffdefizite, Fisch-
sterben, Einschränkungen bei der Aufbereitung von Trinkwas-

ser und allergische Reaktionen bei Badenden zur Folge haben 
kann. 

— Versauerung naturnaher terrestrischer und aquatischer Öko-
systeme 

Am Versauerungspotential naturnaher terrestrischer und aqua-
tischer Ökosysteme hatte die Landwirtschaft nach Schätzungen 

von Isermann (1993) 1990/92 in Deutschland einen Anteil von 
25 %. Dieser Anteil betrug im früheren Bundesgebiet 46 %, in 
den neuen Bundesländern 7 %. 

— Klimaveränderungen 

Der Anteil der Landwirtschaft an möglichen Klimaveränderun-
gen läßt sich derzeit nicht sicher abschätzen. 

Der Anteil der deutschen Landwirtschaft an anthropogenen 
Emissionen von Gasen, die für den Treibhauseffekt verantwort-
lich gemacht werden, wird bei Kohlendioxyd auf rd. 3 %, bei 
Methan auf 33 % und bei Lachgasemissionen auf 34 To  ge-
schätzt. Für NOx  und CO liegen keine Informationen vor. 
Außerdem stammen 80 bis 90 % der anthropogen verursachten 
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Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft, wobei die 
Viehwirtschaft den überwiegenden Anteil (rd. 80 %) ausmacht. 

Dieser Anteil ist mit der Menge an Lachgasemissionen korre-
liert, da Ammoniak über den Eintrag in natürliche und land-

wirtschaftliche Ökosysteme infolge mikrobieller Umsetzungen 
in den Böden zu Lachgas umgewandelt wird. Ammoniak expli-

zit als Treibhausgas anzuführen, hieße daher, eine Doppelzäh-

lung vorzunehmen. 

Auch bei weltweiter Betrachtung trägt die Landwirtschaft nicht 

unerheblich zur Klimabelastung bei. 

— Artenrückgang 

Nach vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen wird 
die Landwirtschaft im früheren Bundesgebiet als wichtiger 

Verursacher für den eingetretenen Arten- und Biotoprückgang 
angesehen. Den Einwirkungen der Landwirtschaft wird die 
Gefährdung von 339 Pflanzenarten (58 % der international als 

gefährdet anerkannten Pflanzenarten) und damit zusammen-
hängend einer noch größeren Zahl von Tierarten angelastet. 

Zur Quantifizierung der von diesen Umweltbelastungen aus-
gehenden externen Effekte wird — soweit hierzu Untersuchungen 

vorliegen — auf die Antwort zur Frage 2 verwiesen. 

6. Welche externen Kosten der Nahrungsmittelversorgung entstehen 
durch Überproduktion, Überkonsum, Lagerhaltung, Absatzförde-
rung und Vernichtung von Nahrungsmitteln? 

Die Quantifizierung externer Kosten der Agrarüberschüsse in der 
Europäischen Union, die durch Lagerung und Verwertung dieser 
Mengen anfallen, ist problematisch, da der überschüssige Anteil 
der Produktion von zahlreichen Faktoren abhängt. Dazu gehören 

z. B. schwankende Erntemengen, Exportmöglichkeiten (abhängig 
z. B. von Wechselkursverhältnissen oder wirtschaftlichen bzw. 
politischen Bedingungen in potentiellen Importländern), Kauf-
kraft der einheimischen Konsumenten, Ernährungsverhalten, 

Gesundheitsbewußtsein, Modetrends. 

Der Selbstversorgungsgrad kann nicht als geeigneter Maßstab zur 
Beantwortung der Frage dienen, ob Überproduktion vorliegt. 
Denn Mengen, die bei einigen Produkten einen Selbstversor-
gungsgrad von 100 überschreiten, sind nur insoweit Überschüsse, 

als sie subventioniert auf Drittlands- oder Inlandsmärkten abge-
setzt werden. Dies trifft nur für einen Teil der Agrarexporte der 
Europäischen Union zu. Außerdem treten in der landwirtschaftli-
chen Primärproduktion bei bestimmten Produkten witterungsbe-
dingt große Schwankungen der Erntemengen auf, die in einem 
Jahr Unterversorgung, in anderen Überschüsse bedeuten. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit der Lagerhaltung, die schon wegen 

des erforderlichen Saisonausgleichs unverzichtbar ist. 
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Überkonsum bzw. Fehlernährung können eine Reihe von Krank-
heiten bedingen oder mitbedingen. Bei den dadurch verursachten 
Kosten handelt es sich nicht um externe Kosten der Nahrungs-
mittelversorgung, sondern um externe Kosten des Konsums von 
Lebensmitteln. 

In einer kürzlich veröffentlichten Studie des Bundesministeriums 
für Gesundheit wurde eine Kostenschätzung für die direkten und 
indirekten Kosten ernährungsabhängiger Krankheiten vorgenom-
men. Diese betragen — geschätzt für das Jahr 1990 — insgesamt 
107 Mrd. DM. Dabei wurden für das frühere Bundesgebiet direkte 
und indirekte Kosten von 83,5 Mrd. DM berechnet. Für die neuen 
Bundesländer konnte wegen fehlender vergleichbarer Daten 
lediglich eine Schätzung vorgenommen werden. Bei der Interpre-
tation dieser Daten muß berücksichtigt werden, daß sich alle 

Kostenangaben aus methodischen Gründen immer auf die 
Gesamtheit der durch die betreffende Krankheit verursachten 
Kosten beziehen, obwohl die Ernährungsabhängigkeit einer 

Krankheit verschieden stark sein kann. Die Wirkungen anderer 
Ursachen, z. B. genetischer Faktoren oder einer ungesunden 
Lebensweise, wurden nicht isoliert. Deshalb sind die aufgezeigten 
Summen nicht ausschließlich der Fehlernährung zuzurechnen. 

7. Welche externen Kosten der Nahrungsmittelversorgung entstehen 
durch die 

— bodenunabhängige Viehhaltung in Deutschland mit Futtermit

-

telimporten u. a. aus den USA und Ländern der Dritten Welt; 

— Viehhaltung in Regenwaldgebieten für den Export in die Bun-
desrepublik Deutschland; 

— nichtstandortgerechte Produktion bestimmter Produkte? 

Quantitative Untersuchungen zur Höhe dieser externen Effekte 
liegen der Bundesregierung nicht vor. 

Anzumerken ist, daß von den Rindfleischimporten in die Bundes-
republik Deutschland 1992 lediglich etwa 17 % aus Entwicklungs-
ländern stammten. Dabei war Argentinien bei weitem wichtigster 
Lieferant. Aus Brasilien importierte die Bundesrepublik Deutsch-
land 1992 knapp 14 259 t Rindfleisch. Dies entsprach 4,4 % der 
deutschen Rindfleischimporte. Es ist nicht bekannt, welcher 
Anteil hiervon aus Regenwaldgebieten stammt. 

8. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, das Wissen und 
Bewußtsein über die externen Kosten der unterschiedlichen Mög-
lichkeiten der Nahrungsmittelversorgung zu verbessern, um Ver-
haltensänderungen in Richtung auf eine nachhaltige Entwicklung 
zu fördern? 

Das Bewußtsein über die Existenz externer Kosten und die Kennt-
nisse, diese nach Möglichkeit zu verringern, sind Bestandteil der 
Ausbildungsgänge im Agrarsektor. Zusätzliche Weiterbildungs-
möglichkeiten in diesem Bereich gibt es als Teil der flankierenden 
Maßnahmen zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik. Hier 
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können Lehrgänge, Praktika und Demonstrationsvorhaben zur 
Förderung umweltbewußten Verhaltens durchgeführt und von 
der Europäischen Union finanziell unterstützt werden. Dem wird 
bei der Umsetzung der flankierenden Maßnahmen in Deutsch-
land Rechnung getragen. 

9. In welchen Fällen und in welchen Bereichen sieht die Bundesregie-
rung Möglichkeiten, die externen Kosten der Nahrungsmittelver-
sorgung in die Preise der Nahrungsmittel einzubeziehen? 

Was wird sie hierzu unternehmen? 

Zur Internalisierung externer Kosten der Nahrungsmittelerzeu-
gung verfolgt die Bundesregierung vorrangig den ordnungsrecht-
lichen Ansatz in Form von umwelt- und tierschutzbezogenen 
Regelungen. Diese finden ihren Niederschlag in einer auch an 
Zielen der Umweltentlastung und des Tierschutzes orientierten 
Festlegung der „guten fachlichen Praxis" in einschlägigen Fach-
gesetzen und Verordnungen. Darüber hinaus bestehen Auflagen 
zum besonderen Schutz bestimmter Umweltgüter. Auflagen füh-
ren häufig zu erhöhten Produktionskosten. Erhöhte Produktions-
kosten können jedoch im Agrarbereich in der Regel nicht über 
erhöhte Erzeugerpreise auf die aufnehmende Hand und die Ver-
braucher überwälzt werden. Nur ein begrenzter Teil der Verbrau-
cher ist bereit, höhere Preise für Lebensmittel zu zahlen, die nach 
besonderen Anforderungen einer umweltverträglichen und tier-
gerechten Landwirtschaft erzeugt wurden. 

Gleichwohl bestärkt die Bundesregierung die Marktteilnehmer in 
ihrem Bemühen, durch Gründung von Erzeugergemeinschaften, 
Anbauverbänden etc. für besonders umweltverträglich erzeugte 
Produkte ein spezielles Marktsegment zu erschließen, in dem ein 
von den Preisen herkömmlich erzeugter Produkte abgehobenes 
Preisniveau erzielt werden kann. Die Bundesregierung unterstützt 
dazu die Gründung von Erzeugergemeinschaften im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes". 

10. Wie beurteilt die Bundesregierung die Einführung einer Stickstoff-, 
Pestizid- oder Naturschutzabgabe oder -steuer oder eine Abgabe 
auf umweltunverträgliche Viehhaltung? 

Auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Problematik der Er-
hebung von Abgaben und Steuern in der derzeitigen Situation der 
Bundesrepublik Deutschland im Jahreswirtschaftsbericht 1994 
der Bundesregierung (Drucksache 12/6676) wird verwiesen. 

Die Erhebung von Abgaben auf ertragsteigernde Betriebsmittel, 
insbesondere auf Stickstoff und Pflanzenschutzmittel, käme allen-
falls gemeinschaftsweit in Betracht. Sie hätte vor allem den Vorteil 
der Marktkonformität. Bei der Prüfung solcher Maßnahmen ist die 
Wirkung der Agrarreform und der ordnungsrechtlichen Maßnah-
men zur näheren Bestimmung der „guten fachlichen Praxis" 
sowie zur Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie zu berücksichtigen. 
Vor einer Einführung müßten darüber hinaus zunächst regional 
differenzierte Untersuchungen, insbesondere zur quantitativen 
Klärung der Umwelt-, Markt- und Verteilungswirkungen, vorge-
nommen werden. 
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Eine Naturschutzabgabe wäre nur in Form einer Lenkungsabgabe 
zur Vermeidung von Eingriffen in die Natur denkbar. Die Ein-
griffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes schöpft jedoch den 
Wirkungsraum einer Naturschutzabgabe weitgehend aus, weil für 
unvermeidbare Eingriffe, die den Naturhaushalt oder das Land-
schaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen, vom Verur-
sacher Ausgleich oder Ersatz zu leisten ist. Eine Naturschutzab-
gabe könnte also nur unterhalb der Erheblichkeits- oder Nachhal-
tigkeitsschwelle greifen. Bei diesem engen Spielraum ist es zwei-
felhaft, ob Verwaltungsaufwand und Abgabenaufkommen in 

einem vertretbaren Verhältnis stehen würden. 

Um eine umweltverträgliche Tierhaltung zu gewährleisten, haben 
Bund und Länder Regelungen getroffen. Dazu gehören insbeson-
dere immissionsschutzrechtliche Vorschriften, die für Tierhaltun-
gen oberhalb bestimmter Bestandsgrößen eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung vorschreiben, und die von mehreren Ländern auf 
der Grundlage des Abfallgesetzes erlassenen Verordnungen, die 
das Aufbringen von Gülle, Jauche und Stallmist regeln und u. a. 
Obergrenzen für die Ausbringung dieser Wirtschaftsdünger vor-
sehen. Für eine darüber hinausgehende Abgabe, um eine 
umweltverträgliche Viehhaltung zu gewährleisten, wird derzeit 

keine Notwendigkeit gesehen. 

11. Welche Maßnahmen werden von der Bundesregierung für notwen-
dig erachtet, um auch durch ordnungsrechtliche Regelungen, 
umweltorientierte Förderkriterien sowie Beratung und Information 
eine Verringerung der externen Kosten der Nahrungsmittelversor-
gung zu erreichen und flächendeckend eine natur- und umweltver-
trägliche Landwirtschaft zu fördern? 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß sich der Trend einer 
rückläufigen Bewirtschaftungsintensität der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und die damit einhergehende Umweltentlastung in 
Zukunft fortsetzen wird. Die derzeit in der Umsetzung befindliche 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik schafft durch die Senkung 
der administrierten Agrarpreise und die Gewährung weitgehend 
produktionsunabhängiger Ausgleichszahlungen deutliche An-
reize zur Extensivierung der Landwirtschaft. Dies gilt auch für die 

im Rahmen der Agrarreform beschlossenen flankierenden Maß-
nahmen, die eine Förderung der Erstaufforstung sowie zahlreiche 
Fördertatbestände zur Beibehaltung oder Umstellung auf exten-

sive Wirtschaftsweisen beinhalten. 

Besonders wichtig für eine flächendeckende natur- und umwelt-
verträgliche Landwirtschaft ist die Schaffung von Biotopverbund-

systemen. 

Die Bundesregierung strebt darüber hinaus folgende Maßnahmen 
zur Verringerung der externen Kosten der Nahrungsmittelversor-
gung und zur Förderung einer natur- und umweltverträglichen 

Landwirtschaft an: 
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— ordnungsrechtliche Maßnahmen 

Die Bundesregierung arbeitet an einer weiteren, auch am Ziel 

der Umweltentlastung orientierten Konkretisierung der „guten 

fachlichen Praxis" in landwirtschaftlichen Fachgesetzen und 

Verordnungen, wobei zur Vermeidung von Wettbewerbsver-

zerrungen eine Harmonisierung der Vorschriften auf EU-Ebene 

angestrebt wird. Bei der Düngung soll die „gute fachliche 

Praxis" durch Erlaß einer Düngeverordnung näher bestimmt 

werden. Obergrenzen für die Ausbringung von Wirtschafts-

düngern sollen im Wege der Umsetzung der EG-Nitrat-Richt-

linie eingeführt werden. Auch im Pflanzenschutzmittelrecht 

erfolgt derzeit eine Konkretisierung der Grundsätze der „guten 

fachlichen Praxis". Daneben werden von den zuständigen Län-

derbehörden in der Regel im Vertragsweg teilweise weiterge-

hende Bewirtschaftungsauflagen zur Erfüllung spezifischer 

Schutzbedürfnisse der Naturgüter gegen finanziellen Aus-

gleich für die Landwirte festgelegt. 

— umweltorientierte Förderkriterien 

Im Rahmen der vorgesehenen Neuausrichtung der einzelbe-

trieblichen Förderung ist eine Stärkung umweltbezogener Prin-

zipien vorgesehen. Unter anderem ist daran gedacht, die För-

derung noch strenger als bisher von der Bindung der Tierhal-

tung an die Fläche abhängig zu machen. 

Die Umweltwirkungen des Anbaus nachwachsender Rohstoffe 

entsprechen grundsätzlich denen der Nahrungsmittelerzeu-

gung. Soweit eine Erweiterung der Fruchtfolgen erfolgt, kön-

nen nachwachsende Rohstoffe einen Beitrag zur Umweltent-

lastung liefern. Auch von der Verwendung nachwachsender 

Rohstoffe können positive Umwelteffekte ausgehen (Schonung 

fossiler Energieträger, Umweltentlastung durch biologisch 

abbaubare Schmierstoffe, Verpackungsmaterialien etc., posi-

tive Klimaeffekte). Um die Rahmenbedingungen für den Ein-

satz nachwachsender Rohstoffe als Energieträger zu verbes-

sern, strebt die Bundesregierung für reine Biotreibstoffe EU-

weit eine Steuerbefreiung und für Treibstoffgemische eine 

fakultative Lösung in der EU an. 

— Beratung und Information 

Die Bundesregierung mißt der Ausbildung, Beratung und Infor-

mation der Landwirte eine herausragende Funktion bei der 

Stärkung einer umweltverträglichen Landwirtschaft bei. Die 

Vermittlung ökologischer Zusammenhänge, die hierbei bereits 

derzeit einen hohen Stellenwert einnimmt, sollte zukünftig noch 

stärker herausgestellt werden. Hier sind in erster Linie die nach 

der Verfassung zuständigen Länder gefordert, die Ausbildungs-

programme sowie Beratungs- und Informationsangebote ent-

sprechend anzupassen. Die Bundesregierung nimmt ihre im 

Berufsbildungsgesetz verankerte Verantwortung für die Ausbil-

dung der Landwirte wahr, indem sie bei der laufenden Überar-

beitung bestehender bundeseinheitlicher Aus- und Fortbil-

dungsverordnungen noch größeres Gewicht auf den Erwerb 

betriebswirtschaftlicher und ökologischer Kenntnisse legt. 
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12. Wie können die externen Kosten gesenkt werden, u. a. durch Exten-
sivierung, Flächenstillegung, standortgerechte Produktion? 

Die Agrarreform enthält deutliche Anreize für eine Extensivie-
rung. Dies gilt auch für die Förderung umweltverträglicher Pro

-

duktionsverfahren als flankierende Maßnahme der Agrarreform, 
der die Bundesregierung große Bedeutung beimißt. Bund und 
Länder haben zur Umsetzung der entsprechenden EG-Verord-
nung 2078/92 rechtzeitig umfangreiche Programme vorgelegt. 

Die Flächenstillegung, deren Anwendung im Rahmen der Agrar-
reform verstärkt wird, hat bei ordnungsgemäßer und den Regeln 
der „guten fachlichen Praxis" entsprechender Durchführung im 
Vergleich zum konventionellen Ackerbau positive Auswirkungen 
auf die Gewässerqualität und die Artenvielfalt. Dabei entwickelt 
sich bei mehrjähriger Brache mit Selbstbegrünung ein größerer 
Artenreichtum bei Flora und Fauna als bei rotierender Brache. 
Rotierende wie auch mehrjährige Stillegungen im Rahmen der 
sog. konjunkturellen Flächenstillegung reichen allerdings zur 
Schaffung ausreichender, vernetzter Lebensräume für wildle-
bende Pflanzen und Tiere nicht aus; die im Rahmen der flankie-
renden Maßnahmen zur Agrarreform ebenfalls geförderte 
Umwandlung von Ackerflächen in extensiv zu nutzendes Grün-
land bzw. deren Umwidmung für Naturschutzzwecke vermögen 
hierzu gezielte Beiträge zu leisten. 

 







 


